
•Ursachen oder Bedingungen der je
weiligen Straftat ab. Vor allem ha
ben wir uns mit der Frage befaßt, 
wie wir auch mit Hilfe der Gerichts
kritik helfen können, das vom Kreis
tag beschlossene Komplexprogramm 
zur Verhütung und Bekämpfung der 
Kriminalität in allen Betrieben und 
Einrichtungen zu verwirklichen. Un
sere Erfahrungen zeigen, daß es rich
tig ist, die Anwendung der Gerichts
kritik nicht nur bei Gesetzesverlet
zungen, die mit der Nichtbeachtung 
des Kreistagsbeschlusses zusammen
fallen, zu prüfen, sondern auch dann, 
wenn Verletzungen des Kreistags
programms oder der zu seiner Ver
wirklichung ergangenen Beschlüsse 
eine Beziehung zur konkreten Straf
tat haben (§ 19 Abs. 2 Satz 2 StPO). 
So hatte z. B. der Kreistag beschlos
sen, daß die verantwortlichen Han
delsorgane im Kreis alle Gaststätten
leiter mit den Programmpunkten zur 
Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs 
vertraut zu machen haben. Diese 
Auflage hatte der Vorstand einer 
Konsumgenossenschaft nicht erfüllt. 
In einem Strafverfahren war festge
stellt worden, daß die Straftat da
durch begünstigt wurde, daß der Lei
ter einer Konsumgaststätte die ent
sprechenden Programmpunkte nicht 
kannte und deshalb Maßnahmen zu
ließ, die nicht im Einklang damit 
standen. Die Gerichtskritik rügte die 
Nichtbeachtung des Kreistagsbe
schlusses durch den Genossenschafts
vorstand und machte ihm seine durch 
das Programm auferlegte Verantwor
tung deutlich. Daraufhin wurde das 
Kreistagsprogramm in einer Gast
stättenleiterberatung eingehend aus
gewertet. Seitdem waren die Kon
sumgaststätten des Kreises nicht wie
der Ausgangspunkt von Straftaten, 
die nach Alkoholmißbrauch begangen 
wurden.
In einem anderen Verfahren mußte 
wegen wiederholter Verletzung der 
JugendschutzVO*) an dem Leiter 
einer Kommissions-Gaststätte Ge
richtskritik geübt werden. Das Ge
richt informierte außerdem die Stän
dige Kommission Inneres, Volkspoli
zei und Justiz des Kreistages, die in 
Zusammenarbeit mit der Ständigen 
Kommission Ordnung und Sicherheit 
des Rates der Stadt Auerbach sowie 
dem zuständigen Wohnbezirksaus
schuß der Nationalen Front und den 
örtlichen Handelsorganen gemeinsam 
mit dem noch jungen Gaststätten
leiter Maßnahmen veranlaßte, die 
gewährleisten, daß er seinen gesetz
lichen Pflichten gerecht wird. Die Er
gebnisse dieser Beratung wurden 
auch dem Kreistag mitgeteilt, um 
eine Verallgemeinerung dieses Bei
spiels zur Verwirklichung des Kreis
tagsprogramms zu ermöglichen.
Mit Hilfe der Gerichtskritik haben 
wir besonders auch in den Industrie
betrieben im Kreis eine unduldsame 
Atmosphäre gegen das Trinken alko
holischer Getränke während der Ar-

* Diese JSchVO vom 15. September 1955 
ist mit Erlaß der neuen VO zum Schutze 
der Kinder und Jugendlichen vom 26. März 
1969 (GBl. II S. 219) am 15. Mai 1969 außer 
Kraft getreten. - D. Red.

beitszeit bzw. in der Arbeitspause 
erreicht. Die Einhaltung der ASAO 
Nr. 1 bereitete vor allem in den Bau
betrieben Schwierigkeiten. So war 
der Leiter eines Baubetriebes kriti
siert worden, weil er keine wir
kungsvollen Maßnahmen ergriff, um 
das Trinken von Bier in den Arbeits
pausen zu verhindern. Diese Ge
wohnheit hatte in einigen Fällen 
dazu geführt, daß sich junge Bau
arbeiter betranken und dann Straf
taten begingen. Bei dem Leiter hatte 
sich eine gewisse fatalistische Ein
stellung zu dieser überkommenen 
Gewohnheit herausgebildet, da seine 
Belehrungen ohne Erfolg blieben. Es 
war deshalb erforderlich, in dem 
Kritikbeschluß die Notwendigkeit der 
Überwindung bestimmter Mängel 
seiner Leitungstätigkeit darzulegen 
und Hinweise zu geben, wie mit 
Hilfe der Gewerkschaft und anderer 
gesellschaftlicher Kräfte im Betrieb 
dieses Problem zu lösen ist.
Bei der Entscheidung, ob in solchen 
und ähnlichen Fällen die Gerichts
kritik das richtige Mittel der Ein
flußnahme ist, muß man aber auch, 
vornehmlich bei manchen Klein
betrieben, die tatsächlichen Möglich
keiten und die Fähigkeiten des Lei
ters richtig einschätzen. In einem 
Strafverfahren stellten wir fest, daß 
sich Arbeiter eines privaten Baube
triebes zur Fastnacht über das aus
drückliche Verbot des anwesenden 
Betriebsleiters hinwegsetzten und 
sich alkoholische Getränke beschaff
ten. In der Folge setzte dann ein Ar
beiter durch Fahrlässigkeit eine Ba
racke in Brand und verursachte 
einen hohen Schaden. Hier mußte 
dem Betriebsleiter zwar der Vorwurf 
gemacht werden, daß er sich nicht 
durchgesetzt hat. Ein solches Ver
sagen kann jedoch niemals Anlaß zu 
einer Gerichtskritik sein.
Ein wichtiges Anliegen des Kreis
tagsprogramms ist die Betreuung und 
Erziehung kriminell gefährdeter Per
sonen und Haftentlassener. In einem 
Strafverfahren gegen einen wieder
holt straffällig gewordenen Bürger 
stellten wir fest, daß der Rat der 
Gemeinde R. sich ungenügend darum 
bemüht hatte, dem aus der Straf
haft entlassenen Bürger ordnungs
gemäß Wohnraum zu beschaffen. Der 
Rat hatte auch auf einen entspre
chenden Hinweis des Betriebes, in 
dem dieser Bürger arbeitete, nichts 
unternommen. So entstanden schließ
lich Umstände, die ein erneutes 
Straffälligwerden begünstigten. Die 
Gerichtskritik an der Arbeitsweise 
des Rates der Gemeinde stieß dort 
zunächst auf Unverständnis. ‘ln einer 
Gemeindevertretersitzung wurde je
doch Klarheit über den Charakter 
der Gerichtskritik geschaffen, was 
dazu führte, daß sich die Gemeinde
vertretung nunmehr regelmäßig an 
Hand der Kriminalitätsanalyse der 
Rechtspflegeorgane mit Problemen 
der Verhütung und Bekämpfung von 
Straftaten in ihrem Verantwortungs
bereich beschäftigt, die jeweils er
forderlichen Maßnahmen dazu be
schließt und ihre Durchführung kon
trolliert.

Die Pflicht des Gerichts, Kritik zu 
üben, erstreckt sich u. E. auch auf 
Betriebe und Einrichtungen, die 
außerhalb des Kreises liegen. Das er
gibt sich aus der gesellschaftlichen 
Verpflichtung der Gerichte, die Kri
minalität, deren Erscheinungen, Ur
sachen und Bedingungen komplex 
zu bekämpfen und ihr vorzubeugen. 
Die Übersendung einer Durchschrift 
des Kritikbeschlusses an das Kreis
gericht, in dessen Bereich die kriti
sierte Einrichtung liegt, halten wir 
nicht für erforderlich, da das den 
Kritikbeschluß fassende Gericht 
selbst zu kontrollieren hat, ob der 
Kritisierte ordnungsgemäß dazu Stel
lung nimmt. Allerdings sollte in die
sen Fällen dem Staatsanwalt des an
deren Kreises, der die Gerichtskri
tiken und deren Ergebnisse speichert 
und auswertet, die Auswertungs
karte zur Information übersandt 
werden.
Ebenso wie in einer Strafsache meh
rere Gerichtskritiken an verschiedene 
Organe ergehen können — wobei 
jede gesondert abgefaßt werden 
muß —, halten wir es auch für mög
lich, daß für mehrere Verfahren nur 
eine Gerichtskritik ergeht. So wurden 
z. B. innerhalb weniger Tage aus 
einem Betrieb drei Mitarbeiter we
gen Vergehen nach § 200 StGB (Ver
kehrsgefährdung durch Trunkenheit) 
angeklagt. Jeder hatte für sich ge
handelt. Alle drei Fälle hatten aber 
eines gemeinsam: In dem Betrieb 
wurde das Verbot, während der Ar
beitszeit Alkohol zu trinken, nicht 
befolgt. Die Angeklagten hatten den 
Betrieb ohne Genehmigung verlas
sen, alkoholische Getränke gekauft 
und dann im Betrieb getrunken 
und waren kurze Zeit später mit 
ihren Kraftfahrzeugen nach Hause 
gefahren. In den Hauptverhandlun
gen wurde festgestellt, daß die Be
triebsleitung zwar auf die Einhaltung 
der ASAO Nr. 1 achtete, der Betriebs
schutz aber die während der Arbeits
zeit das Werkgelände verlassenden 
und betretenden Arbeiter nicht ord
nungsgemäß kontrollierte, was die 
Straftaten begünstigt hatte. In der 
Gerichtskritik wurde dem Direktor 
des Betriebes empfohlen, eine exakte 
Kontrolle am Betriebseingang zu 
schaffen und ein Verkehrssicherheits
aktiv im Betrieb aufzubauen. Dem 
wurde entsprochen. Das Verkehrs
sicherheitsaktiv unterstützt den Di
rektor aktiv bei der Verwirklichung 
seiner Pflichten zur Vorbeugung von 
Straftaten.
§ 19 Abs. 3 StPO schreibt vor, daß 
eine Ausfertigung des Kritikbeschlus
ses dem übergeordneten Organ des 
Kritisierten zuzusenden ist. Während 
diese Organe in der Vergangenheit 
den Beschluß lediglich zur Kenntnis 
nahmen und kaum kontrollierten, 
welche Veränderungen durch die 
Kritik eingetreten sind, zeichnet sich 
in ^.letzter Zeit auch insoweit eine 
erfreuliche Entwicklung ab. Wir 
hatten z. B. den Leiter eines Aus
lieferungslagers des VEB Baustoff
versorgung kritisiert, weil wir in 
einem Strafverfahren feststellten, 
daß auszuladendes Baumaterial an
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